
Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Grünberg für das Haushaltsjahr 2008 

 
Aufgrund des § 114e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Grünberg am 18. Dezember 2008 folgende Nachtragssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragsplan werden 
 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschließlich der 

Nachträge  
erhöht um  

EUR 
vermindert um 

EUR 
gegenüber bisher 

EUR 
auf nunmehr EUR 

festgesetzt 
 

a) im Ergebnishaushalt 
 

beim ordentlichen Ergebnis 
 
die Erträge 
 
die Aufwendungen 
 
beim außerordentlichen Ergebnis 
 
die Erträge 
 
die Aufwendungen 
 
mit einem Fehlbedarf/Überschuss 
von 
 

b) im Finanzhaushalt 
 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
der Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen 
 
aus Investitionstätigkeit 
 
die Einzahlungen 
 
die Auszahlungen 
 
aus Finanzierungstätigkeit 
 
die Einzahlungen 
 
die Auszahlungen 

 
 
 
 
 

798.093 
 

649.395 
 
 
 

7.000 
 
 
 
 

155.698 
 
 
 
 
 
 

99.198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 644.483 
 

- 822.366 
 
 
 

- 177.883 
 
 

 
 
 
 
 

19.666.886 
 

19.691.721 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

-  24.835 
 
 
 
 
 
 

854.065 
 
 
 

2.247.015 
 

5.441.470 
 
 
 

3.194.455 
 

529.025 

 
 
 
 
 

20.464.979 
 

20.341.116 
 
 
 

7.000 
 

0 
 
 

+ 130.863 
 
 
 
 
 
 

953.263 
 
 
 

1.602.532 
 

4.619.104 
 
 
 

3.016.572 
 

529.025 
 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 
von 3.194.355 EUR um 177.883 EUR vermindert und damit auf 3.016.572 EUR neu festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 



 

 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert. 
 
 
 

§ 5 
 
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert. 
 
 
 

§ 6 
 
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18. Dezember 2008 
beschlossene Stellenplan.  
 
 
 

§ 7 
 
Die bisherigen Betragsgrenzen für die Zuständigkeitsregelungen bei über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden nicht geändert. 
 
 
 
 
Grünberg, den 19. Dezember 2008 
 
 
 
Der Magistrat der Stadt Grünberg 
 
 
 
Frank Ide 
Bürgermeister 
 


